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2015/103 

Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 Beantwortung Interpellation 2015/103 von Jürg Wiedemann betreffend Empfindlichkeit der 
Screening-Methode verschlechtert 

vom 28. April 2015 

1. Ausgangslage 
 
Am 5. März 2015 reichte Jürg Wiedemann die Interpellation 2015/103 betreffend Empfindlichkeit 
der Screening-Methode verschlechtert mit folgendem Wortlaut ein. 
 
Die Hardwasser AG (HW) und die Industriellen Werke Basel (IWB) untersuchen das Trinkwasser 
von rund 230'000 Menschen aus der Stadt Basel und der Agglomeration u.a. mit der Analyseme-
thode GC/MS-Screening. 
 
Auf die in der Interpellation 2014/3561 (Schadstoffkonzentrationen unter 100 ng/l nicht ausgewie-
sen) gestellte Frage "Wie beurteilt die Regierung die Tatsache, dass die ausgewiesenen Daten der 
GC/MS-Analytik der Industriellen Werke Basel (IWB) für das Trinkwasser der Hardwasser AG seit 
2005 um einen Faktor 100 schlechter wurde, obwohl der technische Fortschritt angeblich einen 
Nachweis von Schadstoffen in immer tieferen Konzentrationen zulassen?" antwortet die HW: "Von 
einer Verschlechterung der Daten um einen Faktor 100 kann keine Rede sein. Die Empfindlichkeit 
der Methode ist abhängig vom GC/MS-System selber sowie von der Probenaufbereitung (Konzent-
rierung). Mit dem bestehenden Prüfverfahren können im Trinkwasser Spurenstoffe in Konzentrati-
onen bis wenige Nanogramm pro Liter nachgewiesen werden."2

 Falls die HW hier mit Prüfverfah-
ren auch das GC/MS-Screening meint, ist festzuhalten: Mit dieser Analysemethode könnten im 
Trinkwasser Spurenstoffe in Konzentrationen bis wenige Nanogramm pro Liter nachgewiesen wer-
den. Nur macht dies die IWB/HW nicht mehr. Dass die IWB/HW die Empfindlichkeit der GC/MS-
Screening-Methode von z.T. 1 ng/l auf 100 ng/l verschlechtert haben, belegen folgende Dokumen-
te: 
 
- IWB, Wasserlabor: Probestelle EHM20002 Einlauf Keller, Analysenresultate GC-MS-

SCREENING, Probenummer 05-0478-16 Screening Hard Einlauf Woche 35, Probe vom 
30.8.2005, S. 1: Hexachlorbenzol: 1 ng/l; Atrazin 8 ng/l.3

 Dieser IWB-Bericht zeigt, dass 2005 
die Bestimmungsgrenze beim GC/MS-Screening z.T. bei einem Nanogramm pro Liter lag. 

- IWB, Richard Wülser: Gesuch der Allianz Deponien Muttenz (ADM) zur Herausgabe aller veri-
fizierter Wasseranalysedaten seit 2009, Basel, 28.6.2013: Darin steht auf S. 8: "Substanzen 

1 http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2014/2014-356.pdf  
2 Interpellation 2014/356 von LR Jürg Wiedemann vom 23.10.2014 betreffend "Schadstoffkonzentrationen unter 100 ng/l nicht ausge-
wiesen", Liestal, 16.12.2014, S. 3. 
3 Dieser IWB - GC/MS-Screening-Analysebericht von 2005 ist abrufbar unter: 
http://www.martinforter.ch/news/2014_10_21/050830_IWB_GC_MS_Screening.pdf  
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mit einem 'Peakflächenverhältnis' von grösser 1 (entspricht 100 Nanogrammäquivalent, 
ngaeq.IS/L) werden weitergehend ausgewertet und bewertet."4

 Das bedeutet: Beim GC/MS-
Screening des Trinkwassers werden nur noch Substanzen mit einer Screening-Konzentration 
von 100 ng/l oder mehr ausgewertet. Dies räumt an anderer Stelle der Interpellationsantwort 
vom 16.12.2014 auf S. 3 die HW auch selber ein: "Im GC/MS-Screening der IWB wurde die 
Auswertegrenze auf Grund des Verfahrens und der Aussagegenauigkeit auf 100 ng/l festge-
legt." 

 
Die erwähnten Dokumente müssen auch dem Kantonalen Laboratorium Basel-Landschaft (KL BL) 
als Trinkwasser-Aufsichtsbehörde vorliegen. 
 
1. Kennt die Regierung die erwähnten Dokumente? 
2. Möchte die Regierung weiterhin diese offensichtlichen Falschaussagen der HW tolerieren 

oder ist die Regierung der Ansicht, die Aussagen in den erwähnten Dokumenten seien falsch? 
 
Des Weiteren schreibt die HW in der Interpellationsantwort vom 16.12.2014: "Im GC/MS-
Screening der IWB wurde die Auswertegrenze auf Grund des Verfahrens und der Aussagegenau-
igkeit auf 100 ng/l festgelegt. Dies reicht in der Praxis auch, da das Screening einzig eine qualitati-
ve Aussage über mögliche Spurenstoffe liefert, d.h. ist ein Spurenstoff im Wasser nachweisbar 
oder nicht."5

 Diese Aussage der HW, das GC/MS-Screening liefere nur qualitative Aussagen über 
mögliche Spurenstoffe, entspricht nicht den Tatsachen. Der Widerspruch zeigt sich in der Antwort 
der HW selbst: Einerseits nennt sie eine quantitative Limite von 100 ng/l, die sie bzw. die IWB bei 
der Analysemethode GC/MS festgelegt haben; andererseits aber behauptet sie, bei der Methode 
GC/MS-Screening seien keine quantitativen Aussagen möglich. Wären bei dieser Methode aber 
keine quantitativen Aussagen möglich, so könnten IWB/HW auch keine willkürliche Limite von  
100 ng/l festlegen. Selbst dieser offensichtliche Widerspruch wird erstaunlicherweise "vollumfäng-
lich auch von der zuständigen Aufsichtsbehörde bestätigt".6

 

 
Das GC/MS-Screening ist keine quantitativ exakte Analysemethode. Der Messfehler beträgt  
+/- 100%. Das bedeutet: Werden im GC/MS-Screening von einer chemischen Substanz z.B.  
60 ng/l gemessen bzw. errechnet, so kann es sich auch um eine Konzentration von 120 ng/l han-
deln. 
 
Die HW schreibt: "Das heutige Messprogramm wurde im Jahre 2008 gemäss neuesten Erkennt-
nissen in Abstimmung mit den kantonalen Aufsichtsbehörden festgelegt", was das KL BL bestä-
tigt.7 Offensichtlich hat die Trinkwasserbehörde damals auch die Bestimmungsgrenze von 100 ng/l 
gutgeheissen. Dumm nur, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2009 aufgrund der Funde 
von chlorierten Butadienen im Trinkwasser der HW einen neuen Toleranzwert für vermutlich ge-
notoxische Substanzen festgelegt hat. Von 2009-2013 betrug dieser Toleranzwert 75 ng/l.8

 Ich ge-
he davon aus, dass dies der IWB/HW bekannt ist. 
Das BAG hat das Schreiben betreffend Toleranzwert von 75 ng/l dem KL BL zugestellt.9

 Doch of-
fensichtlich hat es das KL BL damals verpasst, aufgrund des neuen Toleranzwertes des BAG die 

4 Dieses IWB-Dokument ist abrufbar unter: http://www.martinforter.ch/news/2014_10_21/130628_IWB_Bericht_an_ADM.pdf  
5 Der Regierungsrat: Interpellation 2014/356 betr. Schadstoffkonzentrationen, Liestal, 16.12.2014, S. 3. 
6 Der Regierungsrat: Interpellation 2014/356 betr. Schadstoffkonzentrationen, Liestal, 16.12.2014, S. 4. 
7 Der Regierungsrat: Interpellation 2014/356 betr. Schadstoffkonzentrationen, Liestal, 16.12.2014, S. 4 
8 BAG, Dr. Michael Beer, Leiter der Abteilung Lebensmittelsicherheit an alle Kantonalen Laboratorien, an die Lebensmittelkontrollbe-
hörde des Fürstentums Liechtenstein, an die interessierten Kreise: Informationsschreiben Nr. 145: Auswertung von unterschiedlichen 
Kontaminanten im Trinkwasser, Referenz/Aktenzeichen: 410.0003-9/578813/, Liebefeld, 11.2.2009. Dieses Dokument ist abrufbar 
unter: http://www.martinforter.ch/news/2014_10_21/090211_BAG_Informationsschreiben_Nr_145_75_ng_l.pdf  
9 Vgl. Fussnote 7. 
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Bestimmungsgrenze bei den GC/MS-Screenings der HW/IWB wieder abzusenken, um den er-
wähnten Messfehler zu berücksichtigen. Um den neuen Toleranzwert unter Berücksichtigung des 
Messfehlers dieser Methode kontrollieren zu können, hätte das KL BL die Bestimmungsgrenze im 
GC/MS-Screening bei maximal 38 ng/l festlegen müssen. Dies ist offensichtlich nicht geschehen. 
Übrigens: Der Stand der Technik liegt bei 20 ng/l. 
 
Auf den 1.1.2014 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ohne 
spezielle Begründung diesen Grenzwert neu bei 100 ng/l festgelegt, wie aus der Eidgenössischen 
Lebensmittelverordnung hervorgeht.10

 Erneut hat das KL BL offensichtlich nicht interveniert und bei 
der HW die Bestimmungsgrenze im GC/MS-Screening auf 50 ng/l abgesenkt. Denn - wie erwähnt - 
können 50 ng/l im Screening tatsächlich auch 100 ng/l sein. Deshalb müssen alle Substanzen, die 
im Screening mit 50 ng/l auftauchen und vermutlich genotoxisches Potential haben, mittels Einzel-
stoffanalyse exakt gemessen werden. Nur so lässt sich kontrollieren, ob ihre Konzentration über 
oder unterhalb des Toleranzwertes der Lebensmittelverordnung liegt. 
 
Das ist der Grund, warum der weltweit anerkannte GC/MS-Screening-Spezialist, Professor Michael 
Oehme sagt: "Wenn man bei 100 ng/l abschneidet und die Substanzen darunter nicht auswertet, 
ignoriert man die Messunsicherheit der Screeningmethode, welche bei ±100% liegt. So lässt sich 
ein Grenzwert von 100 ng/l nicht kontrollieren. Das ist nicht Stand der Technik und nicht in Über-
einstimmung mit internationalen Normen. Eine Auswertung bis auf 50 ng/l ist absolut notwendig 
und ja auch für Grundwasser bei Chemiemülldeponien üblich. Es macht wenig Sinn, Grundwasser 
bei Deponien besser zu untersuchen als Trinkwasser."11 Auch Pierre Studer vom BLV bestätigt: 
"Man muss bei dieser Analysemethode GC/MS-Screening deutlich unter 100 ng/l gehen, um den 
Grenzwert von 100 ng/l zu überwachen".12 
 
3. Ist die Regierung bereit, Prof. Michael Oehme als Experte für GC/MS-Screening beizuziehen, 

wie dies das Amt für Umweltschutz und Energie Basel-Landschaft (AUE BL) schon seit Jahren 
bei den Deponien getan hat, sowie Pierre Studer als BLV-Vertreter anzuhören? 

4. Wo liegt beim vom AUE BL bzw. vom KL BL selbst durchgeführten GC/MS-Screening von 
Grund- und Trinkwasser die Bestimmungsgrenze? 

 
Des Weiteren habe ich die Frage gestellt: "Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat 2009 wegen 
der Schadstofffunde im Basler Trinkwasser einen Toleranzwert für Substanzen erlassen, deren 
Struktur genotoxisches Potential vermuten lassen. Er betrug bis 31.12.2013 75 ng/l und ab dem 
1.1.2014 100 ng/l. Wie konnte IWB/Hardwasser AG diesen Toleranzwert einhalten bzw. kontrollie-
ren, wenn sie im GC/MS-Screening offensichtlich alles unter 100 ng/l gar nicht mehr analysiert 
haben?" 
 
Die Regierung hat diese Frage nicht beantwortet. Ich stelle sie deshalb leicht präzisiert nochmals: 
  

10 Der Schweizerische Bundesrat: Verordnung des EDI 817.021.23 über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (Fremd- und In-
haltsstoffverordnung, FIV) vom 26. Juni 1995 (Stand am 1. Januar 2014), S. 188. Der Grenzwert ist gelb markiert unter:  
http://www.martinforter.ch/news/2014_10_21/2014_Fremd_und_Inhaltstoffverordnung_FIV.pdf  
11 Michael Oehme, zit nach: Allianz Deponien Muttenz (ADM): Trinkwasser: IWB/Hardwasser AG haben Analytik heruntergefahren, 
Muttenz, 21.10.2014, abrufbar unter: 
http://www.admuttenz.ch/attachments/article/135/141021_ADM_Medienmitteilung_Trinkwasser_Basel.pdf  
12 Pierre Studer (BLV), zit nach: Allianz Deponien Muttenz (ADM): Trinkwasser: IWB/Hardwasser AG haben Analytik heruntergefahren, 
Muttenz, 21.10.2014, abrufbar unter: 
http://www.admuttenz.ch/attachments/article/135/141021_ADM_Medienmitteilung_Trinkwasser_Basel.pdf  
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5. Das BAG hat 2009 wegen der Schadstofffunde im Basler Trinkwasser einen Toleranzwert für 
Substanzen erlassen, deren Struktur genotoxisches Potential vermuten lassen. Er betrug bis 
31.12.2013 75 ng/l und ab dem 1.1.2014 100 ng/l. Wie konnte IWB/HW diesen Toleranzwert 
einhalten bzw. kontrollieren, wenn sie im GC/MS-Screening alles unter 100 ng/l gar nicht 
mehr bestimmt haben? 

 
Die Darstellung der Regierung zu den chlorierten Butadienen und insbesondere zu Hexachlorbu-
tadien ist als Geschichtskittering zu bezeichnen. Sie schreibt: "Der Regierungsrat ist der Ansicht, 
dass gerade das Beispiel des Hexachlorbutadiens exemplarisch für das korrekte Vorgehen der 
IWB bei der Qualitätskontrolle herangezogen werden kann."13 Die IWB haben z.B. 2005 im Trink-
wasser mittels der Analysemethode GC/MS-Screening im Trinkwasser chlorierte Butadiene wie 
Tetrachlorbutadiene und Hexachlorbutadiene nachgewiesen14, was die HW in der Interpellations-
antwort ebenfalls einräumt.15 Nur haben IWB und HW im Gegensatz zur Darstellung der Regie-
rung nicht darauf reagiert. Im Gegenteil: Es war die Umweltorganisation Greenpeace Schweiz, die 
am 15. Juni 2006 an einer Pressekonferenz die Belastung des Trinkwassers der HW mit Tetrach-
lorbutadien und Hexachlorbutadien öffentlich gemacht hat.16 In früheren Stellungnahmen hatte die 
Baselbieter Regierung eine chemische Verschmutzung des Trinkwassers stets verneint.17 Nach 
den Schadstofffunden durch Greenpeace räumte sie im Juni 2006 allerdings ein: "Eine geringe 
Belastung durch Chemikalien im Trinkwasser (…) ist seit vielen Jahren bekannt. Diese Belastung 
lag immer deutlich unter den geltenden Grenzwerten für die Trinkwasserqualität."18 Die Regierung 
behauptete dies damals, ohne die bisher im Trinkwasser gefundenen Substanzen toxikologisch 
bewertet zu haben. Das geschah erst im Juli 2006. Das KL BL als Trinkwasser-Aufsichtsbehörde 
reichte die Resultate der bisherigen Trinkwasseranalysen zum ersten Mal beim BAG ein, um die 
Giftigkeit beurteilen zu lassen. Kurze Zeit später vermeldete das KL BL, das BAG gebe "Entwar-
nung".19 Dem widersprach das BAG damals öffentlich. Es habe "keine generelle Entwarnung" ge-
geben. Riskant seien insbesondere die Spuren von Tetrachlorbutadien im Trinkwasser.20 Als Folge 
des heftigen öffentlichen Drucks begannen die IWB/HW, chlorierte Butadiene mittels Einzelstoffa-
nalysen zu suchen. Übrigens: Wegen diesem Nachweis von chlorierten Butadienen im Trinkwas-
ser gibt es seit 2009 den erwähnten Toleranzwert für vermutlich genotoxische Substanzen von  
75 ng/l bzw. seit 1.1.2014 von 100 ng/l. Daraus folgte auch eine Verfügung des KL BL, die von der 
HW eine Trinkwasseraufbereitung verlangte,21 worauf die HW zuerst dagegen Rekurs erhob, 
schliesslich einen provisorischen und dann den heute bestehenden Aktivkohlefilter in Betrieb 

13 Der Regierungsrat: Interpellation 2014/356 betr. Schadstoffkonzentrationen, Liestal, 16.12.2014, S. 5. 
14 Vgl. z.B.: IWB, Wasserlabor: Probestelle EHM20002 Einlauf Keller, Analysenresultate GC-MS-SCREENING, Probenummer 05-
0478-16 Screening Hard Einlauf Woche 35, Probe vom 30.8.2005, S. 2; IWB, Wasserlabor: Probestelle EHM20002 Einlauf Keller, 
Analysenresultate GC-MS-SCREENING, Probenummer 05-0478-20 Screening Hard Einlauf Woche 39, S. 2 u. 3; IWB, Wasserlabor: 
Probestelle EHM20002 Einlauf Keller, Analysenresultate GC-MS-SCREENING, Probenummer 05-0478-24 Screening Hard Einlauf 
Woche 43, S. 2; 
15 Der Regierungsrat: Interpellation 2014/356 betr. Schadstoffkonzentrationen, Liestal, 16.12.2014, S. 5. 
16 Greenpeace Schweiz: Deponie-Chemikalien im Basler Trinkwasser, Medienmitteilung, Basel, 15.6.2006; Greenpeace Schweiz: 
Hintergrundpapier zur Pressekonferenz vom 15. Juni 2006 Deponie-Chemikalien im Basler Trinkwasser!, Basel, 15.6.2006. Die Doku-
ment ist abrufbar unter: 
http://www.martinforter.ch/news/2013_04_29/greenpeace/060615_GP-Deponie-Chemikalien-Trinkwasser.pdf  und unter: 
http://www.martinforter.ch/news/2013_04_29/greenpeace/060615_GP-Hintergrundpapier.pdf  
17 Basel-Landschaft: Protokoll der Landratssitzung vom 14.3.2002, Nr. 1531, 22 2002/004: Interpellation Jacqueline Halder vom 
10.1.2002; Nr. 1532 53 2002/064: Interpellation der FDP-Fraktion vom 14. 3. 2002; Nr. 1533 54 2002/065: dringliche Interpellation 
Olivier Ruegsegger vom 14.3.2002, S. 2. 
18 Basel-Landschaft, Regierungsrat: Schriftliche Beantwortung Interpellation Jurg Wiedemann: Chemikalien im Trinkwasser (2006/167), 
Liestal 27.6.2006, S. 1; vgl. dazu auch: Michael Rockenbach: Verunreinigtes Wasser? Kein Problem!, in: Basler Zeitung vom 
17.10.2006. 
19 Kanton Basel-Landschaft, Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion: Bundesamt für Gesundheit gibt Entwarnung, Medieninformation, 
Liestal, 30.8.2006. 
20 Hannes Hänggi: Bundesamt gibt "keine generelle Entwarnung", in: Basler Zeitung vom 9.9.2006. 
21 Medieninformation der Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion, Kantonale Verwaltung leitet Massnahmen zum Schutz des Trinkwas-
sers in der Hard ein, Medieninformation, Liestal, 17.12.2007. 
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nahm. Die HW schrieb damals: "Mit diesen Massnahmen will die Hardwasser AG das Vertrauen 
der Konsumentinnen und Konsumenten in dieses wichtige Lebensmittel wieder nachhaltig stei-
gern."22 Im gleichen Jahr aber hob sie wie erwähnt die Bestimmungsgrenze im GC/MS-Screening 
auf 100 ng/l an und verschlechterte somit die Sensibilität der Analysemethode. Übrigens: Die HW 
beruft sich in der Interpellationsantwort vom 16.12.2014 noch immer auf den "Guidelevel der WHO 
von 2004 (600 ng/l)". Dass es in der Schweiz neue toxikologische Abschätzungen gab und seit 
2009 bzw. 2014 der erwähnte neue Toleranzwert für diese Substanz und andere chlorierte Butadi-
ene existiert, scheint die HW nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. 
 
6. Ist die Regierung noch immer der Ansicht, "dass gerade das Beispiel des Hexachlorbuta-

diens exemplarisch für das korrekte Vorgehen der IWB bei der Qualitätskontrolle her-
angezogen werden kann"? 

7. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, dass die GC/MS-Analytik bei der Hardwasser AG 
sich in Zukunft am Stand der Technik orientiert (20 ng/l), um den Toleranzwert für vermut-
lich genotoxische Substanzen zu kontrollieren? 

8. Wie will die Regierung garantieren, dass die IWB/HW in Zukunft keine falschen Angaben zur 
Analysemethode GC/MS-Screening machen? 

9. Ist die Regierung bereit, Muttermilch auf chlorierte Butadiene untersuchen zu lassen, um 
herauszufinden, ob ihre Einschätzung stimmt, dass die Belastung der Bevölkerung mit diesen 
Substanzen inklusive Hexachlorbutadien durch den Trinkwasserkonsum als "vernachlässig-
bar klein" sei? 

 
Dass die HW Falsches über die GC/MS-Screening-Methode als Tatsache hinstellt, überrascht. 
Noch mehr erstaunt jedoch, dass das KL BL bzw. die Regierung dies bislang fast uneingeschränkt 
decken. 
 
 
2. Die gestellten Fragen beantwortet der Regierungsrat wie folgt: 
 
Allgemeines 
 
Die Hardwasser AG ist ein Lebensmittelbetrieb und gemäss Art. 23 des Eidgenössischen Lebens-
mittelgesetzes zur Selbstkontrolle verpflichtet. Dazu gehört, dass der Prozess der Trinkwasserge-
winnung beherrscht wird. Die Kontrolle, ob dies eingehalten wird, erfolgt im Kanton Basel-
Landschaft durch Inspektionen und Analysen des Trinkwassers durch das zuständige Kantonale 
Laboratorium.  
 
Die Hardwasser AG lässt das Trinkwasser jeden Monat im Kantonalen Laboratorium auf Spuren-
stoffe analysieren. Dies entspricht den Vorgaben der Richtlinie W1 zur Qualitätsüberwachung in 
der Trinkwasserversorgung des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches. Die 
Selbstkontrolle bezüglich der analytischen Überwachung der Hardwasser AG ist damit erfüllt. Zu-
sätzlich wird auch das Rohwasser, das Grundwasser der Hard, untersucht. Neben den quantitati-
ven Methoden werden auch Screening-Methoden verwendet, um allfällige unbekannte Stoffe zu 
finden. Seit der Inbetriebnahme des Aktivkohlefilters konnten im Trinkwasser nur unproblematische 
Spuren gefunden werden. Zusätzliche Sicherheiten werden durch die unabhängigen Analysen der 
IWB gewonnen. Damit gehört das Trinkwasser der Hardwasser AG zu den bestuntersuchten der 
Schweiz.  
 
 

22 Hardwasser AG: Hardwasser AG projektiert eigene Aufbereitungsanlage, Medienmitteilung, Pratteln, 23.1.2008. 
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Zu den Fragen im Einzelnen 
 
1. Kennt die Regierung die erwähnten Dokumente? 
 

Der Regierung ist der Inhalt der Dokumente bekannt. 
 
2. Möchte die Regierung weiterhin diese offensichtlichen Falschaussagen der HW tolerieren oder ist die 

Regierung der Ansicht, die Aussagen in den erwähnten Dokumenten seien falsch? 
 
Die Hardwasser AG ist als Trinkwasserproduzent zur Selbstkontrolle verpflichtet. Ihre Analy-
sen lässt sie beim Kantonalen Laboratorium Basel-Landschaft und der IWB durchführen. Das 
IWB-Labor ist ein akkreditiertes Labor, welches regelmässig von der Schweizerischen Akkre-
ditierungsstelle und dem Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt überprüft wird. Analysen von 
akkreditierten Labors werden gegenseitig anerkannt. Für die Aussagen ist die IWB verantwort-
lich. 
 
Prinzipiell erfolgt heute die Berichterstattung von Screenings – anders als 2005 – nach dem 
QS-Konzept von Prof. Dr. M. Oehme. Unterhalb von 20 ng/l werden keine Angaben mehr ge-
macht. Das heisst man gäbe 1 ng/l Hexachlorbenzol als Ergebnis eines GC-MS-Screenings 
nicht mehr an (siehe auch Antwort zu Frage 4). 

 
3. Ist die Regierung bereit, Prof. Michael Oehme als Experte für GC/MS-Screening beizuziehen, wie dies 

das Amt für Umweltschutz und Energie Basel-Landschaft (AUE BL) schon seit Jahren bei den Depo-
nien getan hat, sowie Pierre Studer als BLV-Vertreter anzuhören? 

 
Das Konzept von Prof. Dr. M. Oehme ist dem Kantonalen Laboratorium bekannt, wurde bei 
den eigenen Analysen eingeführt und wird angewendet. Mit Prof. Dr. M. Oehme besteht ein 
regelmässiger Austausch. Zudem ist das Kantonale Laboratorium über die Fachgruppe 
Lab’Eaux an der Weiterentwicklung der Screening-Methode massgeblich beteiligt und nimmt 
an den entsprechenden Ringversuchen teil.  
 
Mit Pierre Studer besteht ein enger Kontakt über die Kommission Trinkwasser des Verbands 
der Kantonschemiker Schweiz, in der sowohl Pierre Studer als auch der Kantonschemiker BL 
Einsitz haben. Die Kommission bespricht die Probleme des Trinkwassers.  
 
Die Regierung erachtet diese Abdeckungen mehr als genügend. 

 
4. Wo liegt beim vom AUE BL bzw. vom KL BL selbst durchgeführten GC/MS-Screening von Grund- und 

Trinkwasser die Bestimmungsgrenze? 
 

Das Kantonale Laboratorium verwendet beim GC/MS-Screening von Trink- und Grundwasser 
eine Bestimmungsgrenze von 50 ng/l, wobei diese bei einzelnen Substanzen, welche eindeu-
tig identifizierbar sind, bis 20 ng/l gesenkt werden kann. Dieses Vorgehen entspricht dem ak-
tuellen Qualitätssicherungskonzept von Prof. Dr. M. Oehme, welches in Abschnitt 64 (Selekti-
onskriterien Screening) definiert: „Die flächenäquivalente Konzentration im Totalionenchroma-
togramm in Bezug auf Chlordodekan muss 0,05 µg/l Wasser überschreiten. … Unter günsti-
gen Umständen (geringer chemischer Hintergrund, Massenspektren mit signifikanten Frag-
menten im oberen Massenbereich) können mit obigen Bedingungen noch Verbindungen im 
Konzentrationsbereich bis ca. 0,02 μg/l nachgewiesen werden.“ 
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5. Das BAG hat 2009 wegen der Schadstofffunde im Basler Trinkwasser einen Toleranzwert für Sub-
stanzen erlassen, deren Struktur genotoxisches Potential vermuten lassen. Er betrug bis 31.12.2013 
75 ng/l und ab dem 1.1.2014 100 ng/l. Wie konnte IWB/HW diesen Toleranzwert einhalten bzw. 
kontrollieren, wenn sie im GC/MS-Screening alles unter 100 ng/l gar nicht mehr bestimmt haben? 

 
Die Einhaltung des Toleranzwertes erfolgt mittels des Prozesses der Trinkwasseraufbereitung. 
Die Analytik hat die Funktion den Prozess zu überwachen. Neben der GC-MS-Screening-
Methode verwendet man dazu auch die quantitativen GC- und MS-Methoden. Mit den quanti-
tativen Methoden sind weit tiefere Bestimmungsgrenzen möglich.  

 
6. Ist die Regierung noch immer der Ansicht, "dass gerade das Beispiel des Hexachlorbutadiens 

exemplarisch für das korrekte Vorgehen der IWB bei der Qualitätskontrolle herangezogen 
werden kann"? 

 
Die Tetrachlorbutadiene sind bisher die einzigen problematischen Stoffe, welche im Grund-
wasser der Hard, welches zum Trinkwasser aufbereitet wird, in relevanten Mengen gefunden 
wurden. Hexachlorbutadien ist unproblematischer. Insofern ist das Vorgehen bei den Tetrach-
lorbutadienen zu beurteilen. Diese wurden mit GC-MS-Screening gefunden. Der sichere quan-
titative Nachweis gelang erst, nachdem die Einzelstoffe synthetisiert waren. Eine Beurteilung 
war erst möglich, nachdem des BAG das TTC-Konzept entwickelt hatte. Als Toleranzwert 
wurde 75 ng/l festgelegt. Gemäss Beat Brüschweiler vom BAG entspricht dies „einem Risiko 
von einem zusätzlichen Krebstoten pro Million Einwohner, was als vernachlässigbares Risiko 
betrachtet werden kann“. Ein Toleranzwert ist eine vom Bundesrat festgelegte Höchstkonzent-
ration, welcher tiefer angesetzt ist, als dies zum Schutz der Gesundheit zwingend erforderlich 
ist. Damit bestand kein unmittelbarer Handlungsbedarf wie bei einer Grenzwertüberschreitung. 
 
Die Resultate führten schliesslich zur Verbesserung des Prozesses der Trinkwasseraufberei-
tung und einer höheren Sicherheit. Die Chlorbutadiene werden durch den Aktivkohlefilter si-
cher entfernt. Insofern war das Zusammenspiel der Behörden mit der Hardwasser AG korrekt. 

 
7. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, dass die GC/MS-Analytik bei der Hardwasser AG sich in 

Zukunft am Stand der Technik orientiert (20 ng/l), um den Toleranzwert für vermutlich genotoxi-
sche Substanzen zu kontrollieren? 
 
Die Qualität des Trinkwassers wird vom Kantonalen Laboratorium BL und von der IWB kon-
trolliert. Der Regierung ist die Qualität des Trinkwassers sehr wichtig. Wie bereits in der Ant-
wort zur Interpellation 2014/356 erwähnt, hat der Kanton grosse Investitionen unternommen, 
um die eigene Analytik jeweils auf dem neuesten Stand zu halten. Dazu wird u.a. auch mit 
dem Wasserforschungsinstitut des ETH Bereichs in Dübendorf, der EAWAG, im CHF 5 Mio. 
Projekt „Wasserversorgung BL 21“ eng zusammengearbeitet. Modernste Analysentechniken 
und entsprechendes Know-How können dadurch nach Kanton Basel-Landschaft übertragen 
werden. Damit können auch polare Stoffe gemessen werden.  
 

8. Wie will die Regierung garantieren, dass die IWB/HW in Zukunft keine falschen Angaben zur Analy-
semethode GC/MS-Screening machen? 
 
Die IWB ist ein unabhängiges Unternehmen von Basel-Stadt. Die Regierung von Basel-
Landschaft hat keinen Einfluss auf die Aussagen der IWB. 
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9. Ist die Regierung bereit, Muttermilch auf chlorierte Butadiene untersuchen zu lassen, um herauszu-
finden, ob ihre Einschätzung stimmt, dass die Belastung der Bevölkerung mit diesen Substanzen in-
klusive Hexachlorbutadien durch den Trinkwasserkonsum als "vernachlässigbar klein" sei? 

 
Seit der Beantwortung der Interpellation 2014/356 sind keine neuen Fakten aufgetreten. Die 
Einschätzung der Regierung bleibt damit gleich. Der Regierungsrat schätzt die Belastung der 
Bevölkerung mit Hexachlorbutadien durch den Trinkwasserkonsum weiter als vernachlässig-
bar klein ein. 

 
 
 
Liestal, 28. April 2015 Im Namen des Regierungsrates 
 
 Der Präsident: 

 Isaac Reber 
 
 
 
 Der Landschreiber: 

 Peter Vetter 
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